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Wendezeit im Umweltrecht 
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Rechts (Teil I ,:-) 

.$0 laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen . 
Es ist soweit .• (Hoimar v. Dicfurth, Buchtitel J 98 S) 

l. Der Standort des UmwelcrechtJ 

Eineinhalb Jahrzehnte nach dem Inkrafureten der ersten allgemeinen Umwelc­
schutzgesetze In Japan und Schweden hat sich das Umweltrecht weltweit als 
eigenständiges Rechtsgebiet etabliert. In der Bundesrepublik wird zur Zeit Bilanz 
gezogen . Die erste »legislative Phase- dieses Teils der Rechtsordnung sei im 
wesentlichen abgeschlossen, so heißt es,' nun komme es darauf an, die Umwelt­
rechtsnonnen durch administrative Konkretisierungen noch wirksamer einzuset­

zen . 
Auch als Lehr- und Forschungsgebiet ist das Umweltrecht beute anerkannc. Der 
gesetzliche Sockel gilt als so gefestigt, daß er eine ständig großer werdende Zahl von 
Spezialisten trägt, die ihren eigenen Platz neben den Wiruchaftsjunsten und den 
Fachleuten des Bau- und Planungsrechts beanspruchen. In der Juristenausbiidung 
ist das Umweltrecht neuerdings Priifungsgebiet, wenn auch etwas versteckt als 
Wahlfach :z.wischen Bau- und Polizeirecht. Ein geschlossenes Lehrbuch gibt es noch 
nicht, wohl abu eine ganze Reihe von einfuhcenden Darstellungen 1 und Textsamm­
lungen'. Für den Platz im Ges:lmlsystem der Rechtswissenschaft machl sich aller­
dings das Fehlen eines allgemeinen Umweltgesetzes nachteilig bemerkbar. Anders 
als das Baurecht oder auch das Arbeitsrechr mir seinem Kembestand allgemeiner 
priv3crechtlicher Regelungen setzt sich das Umwelcrecht aus einem Konglomerat 
von Spezialgesetzen und -regelungen zusammen, das überwiegend dem Öifendi­
ehen Recht angehört, aber auch ins Privatrecht (Nachbarrecht) und ins Strafrecht 
(Umweltsmfrecht) hineinreicht. Innerhalb des Öffentlichen Rechts wird es begriff­
lieb zwar unterschieden von den klassischen Gebieten des Besonderen Verwalrungs­
rechts wie Baurecht, Polizeirecht, Gewerberecht und WirtschaftSverwaltullgsrecht. 
Mit diesem teilt es aber wesencliche Scrukturmerkmale. Entwicklungsgeschichtlich 
lassen sich wohl auch eigene Wurzeln ermitteln: Gesetze zum Schutz der Gewässer, 
gegen Lufrversehmutzung und Lärm gab es schon lange bevor Anfang der 70er Jahre 
der Begriff UmweItreehr aulkam. Überwiegend aber sind die Handlungsinstru­
mente des Umweltrechts endehnt. Ohne das bau-, gewerbe- und poüzeirechdiche 

* Die KOnlurCT\ eUlts ökountnschen UmwdtrechLS werden Im ZWellen Te,l geschilJcn, d., In Heh ./86 
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Instrumentarium wäre die Herausbildung des Umweltrechts undenkbar. So sind 
speziell im Immissionsschutzrecht die .polizeirechtlichen Eierschalen.' bis heure 
nicht abgeworfen. 
Der umwcltpolitisch besonders relevante Teil des Umweltrechts ist das Umwehver­
walrungsrecht. Und wer sich mit diesem Recht der staarlichen Aufsicht über 
umwdtgefihrdende Wirrschaftscätigkeit näher beschäftigt, wird schnell merken, 
daß die umwelrpolitischen Handlungsinstrumeme des Staates nicht originär um­
weltrechdicher, sondern wirrschafcsverwaltungs- bzw. winschaftsverfassungsrecht­
licher Natur sind. Das Umweltrecht als staatsintervenierendes Recht wird daher -
durcn:ms konsequent - in den Lehrbüchern des Wirrschaftsverwalrungsrechcs mit­
behandelt.! 
In der Rechtswissenschaft zeigt sich noch immer Unsicherheit darüber, wohin das 
Umweltrecht eigenclich gehärt. Zwischen begrifflich eigensrändiger Behandlung 
und den klassischen Verwaltungs-, Privat- und Strafrechtsgebieten pendelt es hin 
und her.6 Die für die Öffentlichkeit und Umweltpolirik brisanten Bereiche wie 
Umweltkriminalität und Genehmigungs- und Planungspraxis finden sich gleichsam 
versteckt im Strafrecht einerseics und Win:schaftsverwaltungsrecht und Planungs­
recht andererseits. Dieser Befund drückt mehr aus als die auch sonst bei jungen 
Rechtsgebieten wie z. B. Medienreche oder Untemehmensrechc bestehende Schwie­
rigkeit adäquater rechtssystema.tischer Zuordnung. Er ist zugleich Ausdruck eines 
in der Rechtswissenschaft vorherrschenden Denkens, wonach gesellschaftliche Pro­
blemlagen rechtlich so zu fassen sind, daß sie in vertraute Dogmatik hineinpassen. 
Das Neue wird am Gewohnten gemessen. Sobald die gewohnten Handlungsmuster 
das noch Ungeregelte in den Griff bekommen haben, gilc es als etabliertes Rechtsge­
biet. Nicht das Recht paßt sich der Realität an, sondern die Realität dem Recht. 
[5 Jahre Umwelcbewußtsein und Umweltpo!itik haben nicht etwa eine Ökologisie­
rung des Rechts bewirkt. sondem umgekehn: die Verrechdichung der Ökologie. 
Wenn das Umweltrechr in der Rechtsdogmatik bisher als Wurmfortsatz des Wirt­
schaftsverwalrungs- und Wtrtschaftsverfassungsrechts erscheint, dann teilt es natUr­
gemaß dessen Zielsetzung. Der grundgesetzlich garantierten Untemehmerfreiheit 
(Art. 1 Abs. [, [2, 14 GG) werden einulne staatliche Interventionen gegenüberge­
stellt. Aufgabe des Juristen ist es somit, zwischen Privatautonomie und Gewerbe­
freiheit einerseits und Umweltschutz andererseits abz.uwägen. Umweltschuczmaß­
nahmen werden daher Stets als Freiheitsbegrenzungen des Individuums, zum31 des 
Unternehmers, begriHen und nicht erwa als Voraussetzung zur Freiheitsve.rwirkli­
chung. 
Im Genehmigungsrecht ist die Präferenz der Unternehmens- und Gewerbefreiheit 
direkt ablesbar. Wegen der grundrechtlich garantierten individuellen Dispositions­
freiheit besteht ein unmittelbarer Anspruch auf die Genehmigung von technischen 
und indusrrielien Anlagen, sofem die immissionsschutzrechtüchen Voraussetzun­
gen erfülit sind. Ein Ermessen steht den Genehmigungsbehörden nicht zu.' Ob 
jemand ein Kohlekraftwerk oder einen Bauchladen zum Schnürsenkelverkauf be­
treiben will, bedeutet genehmigungsrechdich im Prinzip keinen Unterschied. 
Im Bereich der staatlichen Raumplanung ist der rechtssystembedingte Gegensatz 
zwischen individueller Freiheit und Umwelrschmz zunächst zwar weniger spurbar. 

4 SendIe" UPR 8), )J, )8; StelObe'g. UPR 8~, )Jo. )J8. 
J Vg\. z.B. JaraH, Winseh:U"l.. ... onvaltungs- und WiruchftsVerl ... sun,;sr<ch., ,. Auil. ('98,), H7ff.; 

Bam./G",y, Öflentliches Wiruchaft.<v<f1Onltung"e<:ht (198)}. !~7 11. und '7! ff. 
6 Die KennzeIchnung ,15 .Querschnmsre.:ht. - '0 SteIger, In; Salzwedel (FN. ,), 9 - kann dies< 
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Regelmäßig geht es be.i der Umsetzung raumplanerischer Ziele - etwa in der 

Verkehrswegeplanung - nur um die Umsetzung von Allgemeininteressen. Aber 
auch hier trin: der Grundkonflikt zwischen individuellem Freiheitsanspruch und 
Umweltschutz zutage. 
Die umweltrechtlichen Planungsgrundsätze sind im Raumordnungsrecht und in den 

Fachplanungsgeset"Zen so angelegt. daß für die einzelnen Umweltmedien ~ausrei­
ehend Sorge zu tragen ist« (§ 1 Abs. [ Bundesraumordnungsgesetz) und schädliche 

Umwelteinwirkungen .. soweit wie möglich vennieden werden- (§ 50 Bundes­
Immissionsschutzgesetz). Planungserheblich ist somit nur die größtmögliche Ver­
meidung von Umweltschäden. Gegenüber den anderen öffentlichen Belaogen wie 
Verke.hrssicherheit, Sicherung der Wirtschafts- und Arbeitsstrukmr und sonstigen 
im Kern individuell gedachten Freiheiten befindet sich die Umwelt daher latent in 
der Defensive. Sie ist schützenswert, soweit dies die übrigen Interessen noch 

zulassen. Man mag diese Interpretation für spitzfindig halten und darauf verweisen, 
daß jedenfalls praktisch ein Vorrang der UmweirpOege nicht auszuschließen ist. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang aber nicht das tatsächliche Nebeneinan­
der von planungserheblichen Belangen, sondern der im Prinzip als Notwendigkeit 
vorausgesetzte Flächenverbrauch. Die individualisierte Grundrechtslradition setzt 
sich im Planungssystem fon: Der Einzelne bzw. die Summe der Einzelnen hat einen 
unmittelbaren Anspruch auf Nutzung von Boden, Wasser und Luft und ist erst in 
der Durchsetzung zu gewissen Rücksichtnahmen verpflichtet. 
Diese hier nur angedeutete Abhängigkeit des Umweltrechts von einer Rechtsord­
nung, die ausschließlich von und für den Menschen geschaffen ist, michin die 

Umwelt als Ressource begreift, soll im folgenden anhand der Umweltgesetzgebung 
verdeutlicht werden. Sinn dieser Darlegungen ist es aber nicht. einmal mehr die viel 
diskutierten Regelungs- und Vollzugsdefizite zU beklagen, sondern das (Umwe!t-) 

Rechtssystem insgesamt zu kritisieren. Welche Gründe gibt es dafür. daß z. B. die 
Verbandsklage allein auf der Ebene eines im Prinzip anerkanmen Individualrechts­
schutzsystems diskutiert wird. oder daß bei der irgendwann wohl zu erwartenden 

Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz von vornherein nur die Alterna­
tive Staatszielbesrimmung oder Grundrecht zur Debatte steht? Beide Diskussions­

ebenen greifen zu kurz. weil sie keinerlei Absage an die bisher dominierende 
Anthropozeolrik der Umweltpolitik erkennen lassen. In Teil 2 dieses Beitrags 

werde ich dann den Fragen nachgehen, worin dagegen eine Ökologisierung des 
Rechts bestehen müßte und welche konkreten Auswirkungen es hätte. wenn 

Umweltrecht nicht mehr anthropozentrisch, sondern ökozentrisch ausgerichtet 
wäre. 

ll. DIe reduzierte Interessenlage der Umweltpolitik 

Ausgangspunkt der Kritik soll eine kurze Bestandsaufnahme der bisherigen Um­
weltpolicik sein, wobei Maßstab nicht die heutige Einschätzung der ökologischen 
Krise sein kann. sondern die von der Umweltpolitik selbst gesteckten Ziele der 

frühen 70er J abre. 
Das Umweltprogramm von 1971 und dessen Fortschreibung im Umweltbencht 
1976 faßten unter Umwcltpolitik ;lUC Maßnahmen zusammen, die notw"cndig sind. 
um erstens, dem Menschen eine Umwelt zu sichern. wie er sie für seine Gesundheit 
und für menschenwürdiges Dasein braucht, zweitens, Boden, Luft und Wasser, 
Pflanzenwelt und Tierwelt vor nachrelligcn Wirkungen menschlicher Eingriffe zu 
schützen und drittens. Schäden oder Nachteile aus menschlichen Eingriffen zu 
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beseitigen.1 Dieser ressourcen bezogene, anthropozentrische Ansatz. war zugleich 
gesetZgeberischer Leitgedanke aller seither geschaffenen Normwerke. Daß die 
Umwcltgesclzgebung bis beute von der Anthropozentrik beherrscht wird, kann 
zunächsr nicht überraschen. Als Handlungs:ldressat von Rechtsnormen erscheine 
der Mensch Stets in Gegenüberstellung zum HandlungsobjekL Und diese Polarität 
wird selbst dann nicht völlig aufgehoben, wenn Umwelt als komplexe Einheit von 
Narur und Mensch begriffen wird.9 Allerdings kann die These von der auf den 
Menschen bezogenen Orientierung jeder Rechtsnorm auch wirkungsvoll eingesetzt 
werden, um eigene politische Absichten und Interessen in einem milderen Licht 
erscheinen zu lassen. Anthropozentrische Betrachrungsweise wird dann zur Recht­
fenigung einer .. realistischen Umweltpolitib. Anschauung dafür liefen das Buch 
von E. Hartkopf und E. Bohne 'o, in dem die bisherige Umweltpolitik aus der Sicht 
eines ihrer Hauptakteure" geschilden wird . Im Kapitel über die normativen und 
rechtsethischen Grundlagen der Umwe!tpolitik grenzen sich die Autoren sorgsam 
von den Biologisten, Moralisten, Sozialisten, Rationalisten, Kapitalisten, ökologi­
schen Ethikern, Marxisten und Naturphilosophen ab, um sich als »Realisten« in die 
Miue zwischen Wünscbenswenem und Machbarem zu stellen. U Eine »realistische 
Umweltpolitik« müsse alle konstruktiven Teilwahrheiten und Einzelbeiträge auf­
nehmen und auf der ethischen Grundlage unserer Suats- und GeseUschaftsordnung 
umsetzen. Ethische Grundlage könne nur eine anthropozentrische Wenhalrung 
sein. Denn selbst dann, wenn man aus dem anthropozentrischen Weltbild ausbre­
chen und Eigenrechte der Natur anerkennen wolle, müsse stets die Abwägung 
zwischen dem Nutzen einer Aucobahncrasse und der Erhaltung eines Waldgebietes 
getroHen werden ." Ein praktischer Gewinn sei mit der Zubilligung eines Eigen­
rechts der Narur nicht zu erzielen. 
Zu den Merkmalen dieser »realistischen .. , abwägungsorientierten Umweltpolitik 
gehörI ihr mechanisches Weltbild, in dem z. B. die Ökonomie und Ökologie streng 
voneinander getrennt als in sich geschlossene Regelsysteme mit bestimmten Sach­
zwängen vorausgesetzt werden. Der Mensch steht gleichsam als Scbiedsrichter 
dazwischen, mal der einen, mal der anderen Seite nachgebend_ In dieser Mechanik 
erscheine der Umwelteingriff zwangsläufig als eine Frage der richtigen Ausgewo­
genheit. 
Das Politische dieser Ausgewogenheitsvorsrellung liegt darin, daß der Maßstab des 
ökologischen Gleicbgewichts nur in einem abstral{[en Sinne verstanden und akzep­
tien wird. Tn der konkreten Umweltpolitik verkümmert er dann ZU einem von 
mehreren Abwägungsbelangen. Ökologie ist das Eine und die technisch-industrielle 
Zivilisacion das Andere; die Versöhnung wird im Kompromiß gesucht. Das Dogma 
vom notwendigen Interessenausgleich ist in Politik und Recht eine so weitverbrei­
re ce Selbstverständlichkeit, daß don noch jeder Versuch eines äkozentrischen 
Denkens wie einseüige Parteinahme oder unverbindlich-philosophische Spielerei 
empfunden werden muß. 

8 Umwcltpolj,ik, 0 .... Umwd,progtID\l1l dtr ßu~d"«g;<r,,ng. f · Aun. ('976), BT-Dt"ck.s. Vlh71o. 
Th,," I. 

? j\llgcmcU1 l:.um ~chropoz.cntr'lS<chc" AnU,('E, lm Um~ltrocht "gI. Um ...... chprOßI'".:JJ'11m du 8undlC3 rcgtc:­
rung. S H.; S.elger, on : Sah.wedel (FN . • ). S L; K..-M. Meyer-Aboch. Wege ~um Fned"" mit der N.rur 

('9S4J. SI fI. 
10 H.nkopflJ3ohne, UmwchpoJitik- Grundl.gt:n. An:>.ly'en und Perspekuven. Bd. r (198)) . 
,. Hankopf war von '971 bis 198) :>.I, 2usUndiger S[j..lSsckr."r im Bund.."nnenmlllJSlmUm .n der 

En<Wlcklung der Umw.rrrechtspoliük maßgeblich beteiligt . 
• 1 A .•. 0,. s 8-09 ; {.-mer .8 Ir.. wo die Mitte ZWIschen den. Unhe!lsprophe .. n. (Meodows. Gruhl) und den 

.8eschw\chtlgem. gesucht ... "d. 
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[n den Gesamtdarstellungen zur Umweltpolitik und zum Umwehrecht finden sich 
denn auch keine Hinweise darauf, daß umweltethiscbe Prinzipien in absehbarer Zeit 
irgendeine Relevanz für das Umwelrre<:ht haben könnten. Den »ökologis<:hen 
Moralisten~ und "Biologistenu werfen Hankopf/Bohne eine Verabsolutierung ihrer 
eigenen NOn71vorstellungen vor", die nicht bereit sei, ~die Integration von natürli­
cher, ökonomisch-technis<:hcr und politisch-gesellschaftlicher Umwelt ' " zum 
Gegenstand der Umweltpolitik" zu machen .'1 Die Ethik des Umweltschutzes müsse 
rational uod unabhängig von einer bestimmten Weltanschauung sein, dürfe sich 
daher ni<:ht an den höchsten, nur von wenigen akzeptierten Idealen orientieren, 
sondern nur 3m -ethischen Minimum«, das in der Gegenwart mehrheitsiähig sei 
und gleichwohl unsere Zukunft sichere. 16 

Für das Umweltrecht scheint es noch engere Begrenzungen zu geben. In seiner 
Darstellung der inhaltlichen Elemente des Umweltrechts räumt H . Steiger '7 zwar 
ein, daß Wissenschaft, Technik und Wirtschaft ia die Krise geführt haben. und daß 
die cecbnisch-industrieUe Zivilisation sicb nicht aD ihren eigenen Haaren aus dem 
Sumpf uehen kann. Maßstäbe zur Bewältigung der Krise müßten daher in der, 
gegebenenfalls neu zu konzipierenden, Ethik gefunden werden.'~ Das Recht könne 
aber den Mangel an ethischen Prinzipien und politischem Konsens nicht ausglei­
chen, sondern müsse nach dem Kriterium der »praktischen Vernunft" den [nteres­
senausgleich suchen. Das Umweiuecht stehe in dem dauernden Dilemma, seinen 
Reformcharakter behaupten zu wollen und dabei doch nur den politischen Span­
nungen ausgeliefert zu sein. '9 Ein eigenständiger Beitrag des Umweltrechts zur 
Ökologisierung der Politik ist von daher nicht zu erwarten. Ähnlich skeptisch zeigt 
sich der Präsident des Umweltbundesamtes, H . v. Lersner, der die Juristen -
zutreffend - als Nachhut des gesellschaftlichen Fortschritts bezeichnet und juristi­
sche AnTWorten auf die ... ökologische Herausforderung« - z. B. durch Zivilisations­
kritiker wie F. Capra oder H . Jonas - weitgehend verrnißr. 'O Wenn er allerdings das 
existierende Vorsorgeprinzip und die Diskussionen zum Eigenrecht der Natur, zur 
Verbandsklage, zur Reform des Energierechts und zur Verankerung des Umwelt­
schutzes im Grundgesetz" als Beispiele einer »ökologischen Revision« des Rechts 
darzustellen versucht. 11 so beschreibt er damit bestenfalls seinen persönlichen 
Optimismus. Anspruch und Wirklichkeit des Vorsorgepnnzips z. B. klaffen weit 
auseinander,'l und ForderuDgen nach Verbesserungen des heutigen ReclHSZusuo­
des feblen in keiner politischen Sonntagsrede. 
Umweltethik und Umweltrecht stehen bisher ohne jegliche Verbindung nebenein­
ander. Die Spannungslage zwischen amhropozentrischer und ökozentrischer Be­
trachtungsweise wird in der Ethik und zeitgenössischen Philosophie intensiv disku­
tiert ." Die wissenschaftstheoretischen und naturwissenschaftlichen Vorausssetzun-

'4 A. a. 0., 60. 
I; A.a.O .. 63. 
16 A .•. 0., 68 . Zum Mehrhelts- / Mindcrh<tlsproblem vgl. K. Roth-Suelow, Wandel rechrlichtr Bewertun-

gen durch UmweitschuLZverbinde und Bucgemuu.uvtn (198 j). 6 Ir. 
'7 Begriff UIId G=.Jrungscbenen d .. UmwehrechlS. In : s"'hwedd (FN. I), u 11. 
,8 A . a. 0 ., '} nu, Hinweis luf H. Jon.1<, V~"'uch eonu Ethik für die [echnolog,~h. Z;VIÜH[lOn (I ~79). 

'9 Vgl. Jon:u, • . • . 0 .. 16/. 
10 H. v. LenDer. Rechtliche !n"rumemc der Umwdlpoli,ik, m : J:irucke/ SimoD,./We'gm.nn. WlS.S~n für 

die Umwelt ('98!), '91 fl. Dieser - ,ehr zu empfehlende - Sammelbwd ging .us .,ner R.ingvorle<ung m 
dCT FU B~rlitt im WS 84 /8 f bervor. 

u A . ~. O ., '99fl. 
12 A .•. O .. 1IJ. 

~J Dazu noch FN. J4 und Ab.chn. rv. I. ml! FN . 77 . 
,~ Vgl. .'w. Jie BCIIl'2gc U.:L vOn L. Trib •. M. Rock. D. Birob.chcr. R. Sp •• mann. J. r ... ,more In: 

D. Birnb.o.cl!er (Hrsg.), Ökolog.e und Ethik (1980). 
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350 gen der ökologischen Wende treren für die breite Öffentlichkeit immer deutlicher 
zutage." Aber die Rechtswissenschait ist bislang von alledem in auffälliger Weise 
unberühn geblieben. Es wird Zeit, die Berührungspunkte zwischen (abstrakter) 
Umweltechik und (konkretem) Umweltreche aufzuspüren und daraus rechtSdogma­
tische Konsequenzen zu ziehen. 

Ill. Rechtsgeschichtlicher Rückbtick 

Wenn der UmweltSchutz bis heute als bloßes Kontradiktum vorausgegangener 
UmweIreingriffe verstanden wird, so geschiehe dies nicht erst seit '5 Jahren. Der 
Wettlauf zwischen Umwelrzerstörung und UmweltSchutz begann sehr viel früher. 
Allerdings waren die Dimensionen noch überschaubarer. als der seßhaft gewordene 
Mensch damit anfing, Landflächen für Ackerbau und Holzgewinnung auf Dauer in 
BeschJag zu nehmen . Die Geschichte der Umweltzerstörung ist von Anfang an 
verknüpft mit der Spezifizierung und Technisierung der ArbeitSmethoden. Ein 
ganzer WissenschaftSzweig, die Indusrnearchäologie, beschäftigt sich damit, welche 
Veränderungen der natürlichen Umwelt die einzelnen Encwick.1ungsphasen des 
homo oeconomicus bewirkt haben.'6 $0 hatten schon die vorchristlichen Hochkul­
turen im Minelmeerraum mit selbsrverschuldeter Wasserarmut und Bodenerosion 
zu kämpfen, '7 und das antike Rom lin unter Länn, Abfall und Luftverschmut­
zung.:! Bis zum Ausbruch der Industriellen Revolution blieben die Umweltpro­
bleme allerdings lokal oder regional begrenzt, so daß die Menschen in okologisch 
intakre Freiräume ausweichen konneen. Im Zeitalter der [ndustrialisierung und 
Bevölkerungsexplosion sind die letzten Fluchträume dann verschwunden. 
Genau in dem Maße, wie Umwelczerseörungen als lästig oder bedrohlich empfun­
den wurdeo, hat der Mensch seit jeher seine rechtlichen Werkzeuge eingesctz,t. In 
den Gesetzen der Hethiter ecwa fmden sich $crafvorschriften für diejenigen, die 
Gewässer verunreinigen.'9 Im römischen Nacbbarrechc gab es beispielsweise Vor­
schriften gegen das Eindringen (immissio) von Wasser und Rauch)O Und die 
minelalterlichen Stadrrechte kanneen Bestimmungen z,ur Abfallbescicigung und zum 
Gewässer- und Immissioosschutz. Die Begleitprobleme der Indusrrialisierung im 
'9. Jahrhunden bracheen dann geradezu einen Boom von Gesetzen und Verordnun­
gen, wobei durchgängig die Sorge um die wirtSchaftliche Ertragsf:i.h.igkeit Leinnotiv 
war (WasserwirtSchaft, Forscwirucbaft, Landespflege, Denkmalpflege, Natur­
schutz). In der ersten HäUte des 20. JahrhundertS war die Kodifizierung speziell des 
Wasser- und ImmissionsschutzrechtS schon soweit abgeschlossen, daß bis in die 

'5 Neben dem B<.Stsdl.r von F. C'pr>, Wmdtuot. 7. AuO. (1984). SllId K.-M. Mcyer·Ablch (FN. 9) und 
Jiruc.k~Simoru.lWeigm3lln (FN. '0) böOnders hervorzub,!"'n . 

• 6 1m eLn~elnen dazu R. Sloru.. Elnfiihrung in die lDdusmearchiologlc (1'8.). IUff.; H. M. Gublcr, 
IlIdustn=ch:iologJc - Versuch einer Beschreibung, lO: Arcl"llv 5 (1980), f ff. : K. HudsoD, World 
Industna! Arch.clogy (1979). ferner W. Krake. (Boarb.), SICCIM. 11. Intem'llooller Kongreß ror die 
Erh,\tllßg =nruschcr Dtnknülcr ('978) au' uhJ...",hen Ein~elb.,c""g.n zu den W~cb.<elbC"2,chungen 
ZWISchen Ökologie und Ökonoll\le in d.r Kulrurgc:sch.iehte. 

'7 H. L,.bmann. fin Plan., wtrd unbewohnbar. Ein Sünden~.er da MCIUChh.i, von der Antike bis zur 
Gegen ... ,n. 1. Aufl. ('97), 10. fi . 

• S l. FnM!:ind.r. SittengeschIchte Rom. (19H), 7 ff. 
'? Vgl. F. Comelius, Gc:scluchtc der Hethiter. Mi. besonder.r ßeNclu,dHigung der gcogophi.c.hen 

Verhil,nl". und der Recht.<g~cluch,. (1976). 
JO M. K.>.s.r. RömISChes Pnva".ch .. u. Auf!. (1,81). 97: D. Lieb., Rönusches Recht (1975), 'S6. 
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60er Jahre hinein der Bundesgeseezgeber seine Aufgabe nur darin sah, Rechcszer­

splitteruogen zu bereinigenY 

Das Kennzeichnende der rechcsgeschjchtlichen EOlW'icklung ist die Parallelität von 

ökonomischer Ressourcenverknappung und juristischer Ressourcensicherung. Die 

immer weiter um sich greifende Inanspruchnahme von Umwe1tgütern machte eine 

staatliche Aufsichcspolitik nOlW'endig, die den technischen Foruchritt gegen einen 

vorzeitigen Umwelcverbrauch absicherte. Reichten dazu vor der Industrialisierung 

noch punktuelle Verbotsmaßnahmen und Schadensersaez:lOdrohungen aus, so wur­

den mit der EnlW'icklung rohsroff- und energieintensiver Technologien neue und 

umfassendere Maßnahmen erforderlich. Das Recht ging von einer reflexhaften 

Schadensbegrenzung zur Bewu-tschafrung der natürlichen Ressourcen über. 

Besonders im Wasserrecht hat sich schon frühzeitig ein System der Bewirtschaftung 

entwickelt. Die im 19. Jahrhundert stark einsetzende und mit dem Preußischen 

Wassergesetz von [9 [3 vorläufig abgeschlossene Kodifizierung des Gewässerschut­

zes folgte den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Gewässer: Als Verkehrs- und 

TransportWeg, als Wasserlieferant für Landwinschafcs- und Siedlungsgebiete, als 

Entsorger für Abfälle und Abwässer und zur Industrieansiedlung (Kühlwasser, 

gewerbliche Abwässer) mußten die Gewässer Funktionen übernehmen, die sich 

teilweise sogar gegenseitig hinderten, so daß nur ein gesetzlich geregeltes Bewirt­

schafrungssyscem die Gewässemutzung sicherstellen kOnnte. Daß es dabei nicht nur 

um direkte Gefahrenabwehr ging, sondern auch um Vorsorge, zeigt Art. 37 Abs. 4 

des Königlich Bayerischen Wassergesetzes von 1907, der den Unternehmer ver­
pflichtete, erforderliche Einrichtungen zu treffen, um schadliehe Einwirkungen der 

Zuführung auszuschließen oder möglichst eiuzuschränken, soweit die Einrichtun­

gen mit dem ordn ungsgemäßen Betrieb der Anlage verein bar waren. Und auch das 

Verursacherprinzip komme in diesem Gesetz schon vor. Nach Art. 37 Abs. 5 mußte 

der Unternehmer der Zuführung den Schaden ersetzen, der anderen an dem Wasser 

Berechtigten durch die Zuführung encsundY Das Bewiruchaftungsrecht unter­

scheidet nicnt zwischen natürlichen und künstlichen, fließenden und stehenden oder 

öffentlichen und privaten Gewässern. Sie werden aUesamt als »Vorfluter« - so der 
bezeichnende Fachausdruck)] - einem Recht unterworfen, das allein der ökonomi­

schen Verwertbarkeit dient und die Akzente nur nach der jeweiligen Transport-, 

Versorgungs- oder Encsorgungsfunktion setzt. 

Die rechtsgeschichdichen Tradirionen zeigen, daß umwelcschützende Maßoalunen 

stets nur den Zweck verfolgten, vorausgegangene Fehlenrwicklungen im Hinblick 

auf Ressourcenerhaltung zu korrig1eren. Soweit es sich um punktuelle Umweltein­

grilfe handelte, genügten Einzelkorrekruren und rein maßnahmebezogene Regelun­

gen. In dem Maße, wie die Nutzungsmöglichkeiten des Umwelrguces insgesamt 

betroffen waren, mußten eher bewLrtschaflende Konzepte entwickelt werden. Die 
streng ressourcenökonomische Sicht war dadurch aber keineswegs aufgehoben. 

Umhng und Intensität des Umwelcschutzes waren ausschließlich vom aktueJlen 
ökonomischen Ioteresse bestimmt. Vor dem Hintergrund dieser durchgängig am 

konkret Notwendigen ausgerichteten wUmweitpflege«, die je nach Gefahrenlage 

auch vorsorgenden Cbarakter haben konnce, verwischen die Grenzen, die im 

Verständnis moderner Umwelrpolitiker zwischen Gefahrenabwehr und Vorsorge 

}f z. B. W;o.<scrh~ushalL'lg~sctz v. 17. 7. 1957; Novdl< Zur Gewerbeordnung v. u. !. 1959. Zur EnCW1ck­
lung des Umwdtrechts b .. dahin vgl. G. leIdig, Ökolog1!ch.ökonomlsch. R."htswl""ensehaft (1984), 
qff. 

)l Vgl. G. LeIdig, l. >.. 0., 1). 

n Vgl. J. Salzw~del. Wuserrcch .. in: Salzl'lcdel (FN. 1), \6911., \76. 

35 1 
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352 gezogen werden)' Der Unterschied zwischen heiden besteht herkömmlicb nur in 
quantitativer Hinsicht: Vorsorge bewirkt eine zeidiche Vorverlagerung umwelt­
schützender Maßnahmen und unter Umständen eine gegenständliche Ausweitung 
auf Emissionsbekämpfung, andere Produktionsverfahren oder zusäczliche Pla­
nungsebenen_ Eine Umweltgestaltung mit veränderten Prioritäten und Maßstäben 
läßt sich in den so verstandenen Vorsorgegrundsatz nicht hineininterpretieren .H 

Die wesentlich neue Erfahrung zu Beginn der 70er Jahre war nicht das Heraufziehen 
emes ökologi.schen Weltbildes, sondem zunächst nur das profane Wissen um die 
Endlichkeit der natürlichen Lebensgrundlagen. Umweltpotitik und Umweltrecht 
legitimierten sich damals wie heute vor allem dadurch, daß der zivilisatorische 
Wohlstand zur Verknappung der Umweltgüter geführt habe und deswegen ,.Um­
welteingriffe zu vermeiden, zu vermindern und eingetretene Umweltschäden zU 
beseitigen. seienl6 , Dieser vergleichsweise bescheidene Anspruch muß narürlich mit 
berücksichtigt werden, wenn im folgenden die einzelnen Aspekte des umwe!trecht­
lichen Versagens zu schildern SLnd_ 

IV. Die Anthropozentrik m der Umwehgeselzgebung 

Nicht nur der Tradition entsprechend, sondern in bewußter Abgrenzung zu einem 
"Selbstzweck~J7 ist der staatliche Umweltschutz allein auf die Intere.ssenlage des 
Menschen bezogen. [n diesem Sinne gilt der anthropozentrische Ansatz seit den 
Anfängen der neue ren Gesetzgebung zum Umweltschutz unverändert fortY Mit 
zunehmender Bewußrwerdung der ökologischen Krise 5Lnd allerdings eiruge neue 
Akzente binzugekommen. Während die älteren Umwe!rschurzgese[ze noch durch­
gängig den menschlichen GesundheitSschutz. die Versorgung oder den wirtschaftli­
chen Nutzen betonen.)? ist in die Zweckbestimmungen neuerer Umweltgc~etze..o 
die Umwelt als zusätzliches Schutzobjekt aufgenommen worden. Diese Schurz­
zweckerweiterung und allgemein die Tendenz, vorsorgeorientierte Urnweltpolitik 
gesetzlich festzuschreiben;' hat offenbar zu einer differenzierteren Interpreration 
der Anthropozentrik geführt. 
Mitte der JOer Jahre beschreibt E. Rehbinder die .Aufgabenerweirerung« und 
»Akzencverschiebung« der RechtSpoLitik als Folge einer stärkeren Betonung ökolo­
gischer Zusammenhänge.<> R. Breuer stellt dem klassischen ~anthrDpozentrischen 
Interessenschuu«, der in erster Linie dem Leben und der Gesundheit des Menschen 

H Der Vo .. orgcgrundulZ wIrd allgeme,n :ds d ... inhaltliche Leitbild dC'1' Umwelrpolirik :ulge.ehen. Dazu 
Umwehb.ndu '76. Foruchreibung des Umwelrprog=s der Bundesteg>ecung v. '4. Ju~ '976, Tz. 
C04-QO~; P. -Ch. Slorm (<'N. ~). '7: E. R,·hb",de, .. AllgemeInes Urnweltrcchl, 1II : Siliw.del (FN .• ).8., 
871.; H. y_ Lersner (FN. lO), '98ft 

J S Zu den Dcfullcion>versucben und lnh..Jubcschreibungen der Vorsorge vgJ. z. B. J.ra5l, Bundes-lmmlS­
<Ions.schulzgcsen, Kommenl.r ('98), RdNr. 6 H. zu § , und '1 ff. zu § I . 

)6 So die Zusammenfa.<sung der O.f""uon der Umw<.Jtpoliuk •• " dem Umwdtprogramm der Bundesre­
gIerung von '97' be, Hartkopf/Bohne (FN. 10), 57. 

17 P.-Ch. Slonn (FN. 1), ,61. 
lS Vgl. Umwelrprog .. unm der BundesregIerung (FN. &). & f{.; H. R • ..w,. Die Umweh,ehul2g ... etzgcbung 

('977), 6; M. Kloepier. SystemUl5lerung des Umwdlr.cbt.< (!97&), '01; H. Steiger. Begnff und 
G«uJrungsebenen d ... Umwcltrechcs. In: Sllzwedel (<'N. ,), 8. 

}~ Erw. § 1 Alomgcosetz; § '3 W:.sserh.ushlllSgesetz; § , Pfbnzenschullgesel2; § • Ab • . 10üngcmmclge­
setz. 

-\0 § , BWldes-lrnm,uionsschu<>.gcselz (1974); § 1 Abfallbe .. itigucgsgesecz (197'); § 1 ChcrrukaiiengescC2 
('980). 

-I' Vor >.110m durch den Vo .. orge-grunds>r7. In § I Nr.! BImSehG. 
-I' RabdsZ -10 (1976), )6), )69 fI. 
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sowie allgemein den durch Umweltbebsrungen betroffenen Interessen diene, die 
"modeme Ausprägung des Umweltschutzes« gegenüber, die sich als "ressourcen­
ökonomischer und ökologischer Interesseoscnua« präsentiere. Kennzeichnend da­
für sei der Gedanke einer Bewirtschaftung der natÜrlichen Ressourcen, der Schutz 
der Biosph<ire, der Ökosysteme und der natürlichen Kreisläufe sowie insgesamt der 
Schutz der Tier- und Pflanzenwelc.<' H. Steiger sieht hierin g3.t das Hinzutreten 
einer »ökozentrischen Komponente • . H In demselben Sinne charakterisiert auch 
P.-Ch . Storm die • Tendenz einer ökologischen Fortenrwicklung des Umwelt­
rechts«, die sich beispielhaft klar im Chemikaliengesetz zeige. H 

Sind solche Äußerungen die Vorboten einer ökologischen Wende im Umwcltredn? 
Sie könnten es immerhin sein, wenn sie nicht allesamt auf das geltende Recht 
gemünzt wären. (n einer die Rechtsordnung vcllsündig beherrschenden anthropo­
zentrischen Wenhaltung, nach der Rechte stets nur zwischen (nariidichen und 
juristischen) Personen bestehen können, mag es schon wie eine Lockerung vom 
anrhropozemrischen Prinzip scheinen, wenn z. B. § 1 des Chemikaliengesetzes den 
Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe 
schützen wi/!. 
Tatsächlich gibt es aber nicht ein einziges Gesetz, dem man eine .ökologische 
Tönung.<o in dem Sinne entnehmen konnte, daß dort erwas iUlderes geschützt sei als 
menschlich-egoistische Interessen. 

I . Klassische Umwehgeserze 

Gerade im Fall des Chemikaliengesetus wie auch beim Bllndeslmml5SlOnsschul:z.ge­
setz läßt sich die ausschließljch auf den Menschen bezogene Wertung leicht belegen. 
Dje Begriffsdefinitionen sind eindeutig: Nach § 3 Abs. I BlmSchG sind schädliche 
UmwelteIßwirkungen Immissionen, die nach An, Ausmaß und Dauer geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge­
meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.<' Nach § 3 ziff. Jn ChemG gelten 
als gefährliche Sroffe nur solche, die geeignet sind , die natürliche Beschaffenheit von 
Wasser, Boden oder Luft, von Pflanzen, Tieren oder Mikroorganismen sowie des 
Narurhaushaltes deran: zu verändern, daß dadurch erhebliche Gefahren oder erheb­
liche Nachteile für die Allgememhelt her~eigefübn werden.<3 
Aber auch im Bundesnaturschutzgeselz· (1976), das dem Druck industrieUer Interes­
sen sicher weniger ausgesetzt war als z. B. das Chemikaliengesetz'9, ist das menschli­
che Nutzungs- und Verwerrungsinteresse an der Natur deutlich formuliert . Die 
Ziele des Narurschutzes und der Landschaftspflege sind darauf beschränkt, »Narur 
und Landschaft .. . im besiedelten und unbesiedetren Bereich so zu schützen, zu 
pflegen und zu enrwickeln, daß I. die LelSlungsfählgkeu des Naturhaushalts, z. die 
NUlzungsfähigkelt der Naturgüter, 3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 4. die 
Vielfalt, Eigenan: und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrund14ge de, 

4J Umwe!u.:hulZrech,. ,n : y. Miinch (FN. ~). S;S H., S44. 
-H H. Steige,. Begriff lUld Gest:>ltungsebenen des U mwehrechu. In: s.Jzwedd (FN. .), 9; ilinlich 

R.usc!uuog, Su.au.u{g.be UmweluchulZ, VVDSIRL. Heft Ji (1,80), 167. 169. 
H Umwehrecht wohin? ZR!' 8\, 18 L 
46 p.-eh. Sionn (FN. 'I, 101. 
47 J'~ (FN. )5), RdNr. ,$ zu ~ ). rel'hv'err dies tnsofem, als d..s Interes.e an der Bew>hruog besonders 

empfindlicher Tiere. rOanzcn und S->chgtiter (vgl . Nr. l.l . ' . .. ,5'1% , d .. TA Lufr 198) den techrlich 
geschuc%CC'tI Allgemeln,nreres$Cn hinz ugerechnel ",erden kOTUlen . 

48 Hc/Vorh . nlch, Im Ong. 
~9 Zur Enl..,chungsge5chlch,e des Chcrruk:>lieng=czes vgl. J. H.lIcrblch, ~'tur oder Chemie - Zur 

ProblemaLik d", ncuen Chemilo.licnr.cnu. Du R S" I H. 

)53 
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154 Menschen u>1d als Voraussetzung für seme Erholung in Natur und Landschaft 
nachhaltig gesichert sind«lo. Das Bundeswaldgeserz (1975) läßt seinen Zweck gar 
schon in seinem Namen anklingen: Gesetz zur Erhalruog des Waldes und zur 
Förderung der ForstwirtSchaft. § I Stellt klar. daß der Wald wegen seines wirtSchaft­
lichen Nutzens (Nurzfuoktion) und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt. 
insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des NaturhaushaltS (Scbutz- und 
Erholungsfunktion) zu erhalten. erforderlichenhlls zu mehren und seine ordnungs­

gemäße BewirtSchaftung nachhaltig zu sichern ist. 
In anderen Geserzen ist der anthropozentrische Bezugspunkt weniger explizit 

formuliert. Erkennbar wird er aber durch den Kontext. Nach § 2. Abs. I Abfallbe­
seiugungsgesetz ([ 976) sind ~ Abfälle so zu beseitigen. daß das Wohl der Allgemein­
heit nicht beeinträchtigt wird. insbesondere dadurch, daß r. die Gesundheit der 
Menschen gefährdet und ihr Wohlbefinden beeinträchtigt, 2.. NutZtiere. Vögel. Wild 
und Fische gefährdet, J. Gewässer, Boden und NutZpflanzen schädlich beeinflußt. 
4. schädliche Umwelteinwirkungen durch Lufrverunreinigungen oder Länn herbei­
geführt. 5. die Belange des Narurschurzes und der LandschaftSpflege sowie des 
Südtebaus niche gewahrt oder 6. die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst 
gefahrdet oder gestört werden« . Tiere (Nr. 1), Gewässer, Boden und Pflanzen 

(Nr. J) sind nicht absolut geschütze. sondern nur nach Maßgabe dessen. was das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert. SI Nur im Fall einer Gesundheitsgefährdung des 
Menschen (Nr. r) ist die Abwägung durch den Gesetzgeber in dem Sinne vorent­
schiedeo. daß solche Gefährdungen unterbleiben müssen. Bei allen anderen Gefähr­
dungen ist noch gesondert zu prüfen, ob sie zugleich eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit bedeuten. Überdies ist nur eine Auswahl der Tier- und 
pflanzenwelt. nämlich der eßbare und ästhetisch genießbare Teil. in den Schutzbe­
reich einbezogen. Ebenso sind die schädlichen UmwelteiDwirkungen (Nr. 4) nicht 
nur vom Wohl der Allgemeinheit her zu beurteilen. was nocb gewisse Spielräume 
zuließe, sondern zunächst im Sinne des Immissionsschutzgesetzes zu verstehen,P 

wodurch sich eine zusätzliche Restriktion auf die dort geltenden Immissionsgrenz­

werte ergibt. Die Maßstäbe für Abfallbeseitigung sied insgesamt also an die Gefah­
reneinschätzung für die Gesundheit des Menschen gebunden. 

Das Abfallbeseicigungsgeseu hat eine leitfunktion für alle Vorschriften über die 
Beseitigung von Stoffen . Dementsprechend sind die spezialgeserzLichen Regelungen 

für die Beseitigung von TIerkörpern (Tterkärperbeseiligungsgesetz), Altölen (Altöl­
gesetz). Abwässern (Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz). nicht gefaß­
ten gasfönnigen Stoffen (Bundes-lmmisswnsschutzgesetz) und radioaktiven Stoffen 
(Atomgesetz) so gefaßt. daß sie die Schuczzielbescimmungen des Abfallbeseitigungs­

gesetzes - zumindest im Ergebnis - teilen. Sankt.ionserbebliches Kriterium ist stetS 
die Frage. ob durch die Beseitigung Gefährdungen für den Menschen hervorgerufen 
werden. 

2. Der Schutz von Tteren und Pflanzen 

In der Diskussion um den aO[hropozentrischen Charakter der Rech[sordnung spielt 
der Eigenwert von Tieren und Pflanzen eine besondere RaUe. Tiere und Pflanzen 
teilen mit den Menschen dieselben natürlichen Lebensgrundlagen (Luft, Wasser. 

10 § 1 Ab •. 1 BNatSchG; H.rvorh.bungen lunzugdügt. Vgl. demgwnübcr den Entwurf oner Ges=~­
novelle der GRÜNEN v. ~. 7. Sr (BT-Drudu.che 10/}618) m" der Begründung .ul 5. H. 

1I E. Franß.n. Ahbllrct}", In: Salzwodd (FN. 1). J99. ~14. 
51 E. Franßen. ,,- • . 0 .. 4'4 f. 
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Erde) und eine strukrurverwandte genetische Entwicklung. Für den Menschen 
komme noch seine existentielle Abhängigkeit vom Vorhandensein der Tier- und 
Pflanzenwelt hinzu. Diese Schicksalsverbundenheit legt es daher nahe, Umwelt­
schutz nicht isoliert von den Bedürfnissen der liere und Pflanzen zu verstehen, 
sondern - durchaus noch im Sinne anthropozemrischen Nützlichkeitsdenkens -
deren Eigenständigkeit rechtlich in gewisser Weise anzuerkennen . 
Die erwähnten medien- Und stoffbezogenen Umwdtgesetze erkennen eine solche 
Eigenständigkeit nicht an. Pflanzen und Tiere werden nur jeweils reflexarrig ge­
schützt, soweit die Eingriffsnormen die menschliche Gesundheit schützen. Dies ist 
evident und wird auch von niemandem emsthaü bestrinen. Ähnliches gilt für den 
Arrenschutz. Das Washingtoner Artenschutzabkommen von J 973 (über den inter­
nationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen)SJ will zur 
Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts im Sinne eines biologischen Umwelt­
schutzes beicragen,H stellt aber schon in der Präambel klar, »daß die Bedeurung der 
freilebenden Tiere und Pflanzen in ästhetischer, wissenschaftlicher und kulrureller 
Hinsicht sowie im Hinblick auf die Erholung und die WirtSchaft ständig zunimmt«. 
Diese für das gesamte Natuyschutzyecht typische Orientierung am menschlichen 
Nurzungsinreresse kehrt in den Artenschurzvorschriften des Bundesnarurschutzge­
setzes wieder. Auch besonders geschützte wildwachsende Pflanzeoarten und wildle­
bende Tieranen (§ 22 BNatSchG) umerliegen dem generellen Vorbehalt des § , 
BNatSchG, der den Zweck des Narurschutzes in der Erhaltung der Lebensgrund­
lage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Narur und 
Landschaft begreift. J! 

Stärker noch als im Artenschutzrechr kommt die mangelnde Eigensrändigkeit der 
nicht· menschlichen Lebewesen im Pflanzenschulzrecht zum Ausdruck, das seiner 
Funktion entsprechend besser Pflanzennutzungsrecht hieße. Das Pflanzenschuczge­
setz schütze Ptlanzen ausschließlich aUS wirtschaftlichen Grunden (Vorsorge gegen­
über Ertragsminderungen und Verlusten) vor besrimmcen Gefahren (aämlich Schad­
organismen und Krankheiten), die dem Menschen be.i der Nutzung der Pflanzen­
welt drohen. Das Pflanzenschutzrecht gilt folglich nicht als ein Seitenstück zum 
Naturschurzrecht, sondern ab Pendant zum lierseuchenrecht.!6 
Als eine »wahre Pionierleisrung für die niclu-anthropozentrische Wahrnehmung 
der natÜrlichen Mitwelt« hat K.-M. Meyer-Abich demgegenüber das Tienchulzge­
setz von 1972. bezeiclmetF In dem Schutzzweck des § I (»Dieses Gesetz dient dem 
Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres. Niemand darf einem Tier olme 
vemünftigeo Grund Schmerzen. Leiden oder Schäden zufügen.«) sieht er die 
Anerkennung eines in gewissen. Grenzen parmerschafdichen Status für liere. Unter 
Berufung auf Lorz als den einschlägigen - übrigens einzigen - Gesetzeskomment:ar!8 
stellt er dem anthropozentrischen Tierschutz den »ethischen Tierschutz« als den 
Schutz des Tieres um seiner selbst willen gegenüber. 
Nun ist nicht zu leugnen, daß der gesetzliche Tierschutz im Vergle.ich zum 
Pflanzenschutz deutlich ;mdere Akzente trägt. Auch das Grundgeserz unterscheidet 
in Art. 74 N r. 20 den "Schu[z der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge« vom 

Sl Bundcsrech. dur<h d ... Gd"" zum Woshingtoner Anenschutz.bkommen v. u. \. 7\ (8GBI. 11 77j). 
geändert durch da3 Ge .... v. u. ll. 81 (BGBI. I '17')' 

H Vgl. BT-Drucks. Vlllj090. 
!S VgJ. duu Lon, N.tll",chu12ruht·Konunenur (,,81)' § I Anm. 1C. 
16 Lon, 1.l. 0 .• Vorb.m. I' zU § ,; lemer E, Rchbmder. Umweltschutz und Pllan ... nschuUTecht, NuL 

S J. 149 H. 
P K.·M. M~<r-Ablch (FN. 9). 19· 
S8 Tierschul2g"'<t2·Kommcn.~r, 1. Auß. ('979). 

JSJ 
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156 "Tierschutz«. worin sich eine Beschränkung des Pflanzenschutzes auf wesentliche 
Nutzungsinteressen ausdruckt, die für den Schutz der Tiere offenbar nicht gelten 
soll)? Zur Zielsetzung des Tierschutzgesetzes gehört erklärtermaßen :l.Uch, von der 
Grundkonzeption eines ethisch ausgerichteten Tierschutzes AUS verstärkt tierartge­
maße und verhaltensgerechte Normen und Erfordernisse zu Beurteilungsm."ßstäben 
zu erheben.60 Daß dieser erweiterte Beurteilungsmaßstab unter das Bekenntnis zu 
einem ethischen Tierschutz aber eine Pionierleiscuog darstellen soll. wie Meyer­
Abich meint, ist eine Übertreibung, die vom eigentlichen Problem ablenkt. Die 
Vorstellung von einem ethischen Tierschutz ist nicht erst durch das Grundgesetz 
oder gar Tierschutzgesetz von r97l aufgekommen. Sie findet sich z. B. im Reichs­
lll:rschuLZgesecz von '933 . Nach der amtlichen Begtünduog fand in diesem Gesetz 
~der Gedanke Raum, daß das Tier des Tieres wegen geschützt werden muß .. 6 ' . 

Hinter dem ethischen Tierschutz steht im Grunde also nichts anderes als die 
Anerkennung des Tieres als Teil der Schöpfung. das Wissen um die Leidensfahigkeit 
des TIeres und das Mitgefühl mit seinem Leiden. In der Rechtsgeschichte haben 
diese Empfindungen gegenüber dem Tier seit jeher eine RoUe gespielt: Nebeo der 
Funktion als Arbeitskraft, Transportmittel und Nahrungs- und Kleidungslieferant 
ist auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Leben eine wichtige Motivation cierschutz­
rechtlicher Bestimmungen gewesen . Beispiele dafür finden sich in alten chinesi­
schen, persischen oder arabischen Rechtsordnungen6

' . Das abendländische Recht 
kennt in vorchristlicher und in mittelalterlicher Tradition6) Rücksichrnahmen auf 
den Eigenwert des Tieres. Und i.o den deutschen Stammesrechten des Mittelalters 
wird in gewisser Hinsicht sogar die Rechtspersönlichkeit des Tieres anerkannt. was 
sich in Tierverträgen oder Tierprozessen zeigte. So konnte z. B. ein Schwein 
verurteilt und hingerichtet werden, wobei andere Schweine zur Abschreckung 
zusehen mußten.6, 

Bezeichnenderweise war es · Descutes. der die Wesensverschiedenheit von ~ensch 
und Tier betonte und das Tier auch metaphysisch den Sachen zuordnete. Diese über 
Spinoza und Kam fortgeführte'f und mit der narurwissenschaftlichen Betrachtungs­
weise des 19 . Jahrhunderts dann herrscbend gewordene Sachzuordnung - vergleiche 
§ 90 BGB - gilt bis heute fort . Wegen der ausschließlich verhaltensethischen 
Motivation des Tierschutzes vertrat daher schon Kanc die Auffassung. das Tier 
werde nicht um seiner selbst. sondern Um des Menschen willen geschützt.~ 
Die gegen Descartes gerichtete Traditionslinie von Leibniz. Herder. Scbopenhauer 
bis zu Albert Schweitzer betont demgegenüber die Gemeinsamkeiten von Mensch 
und Tier und eineo unive.rseUell Charakter der Ethik . Ehrfurcht vor dem Leben 
wird hier als allgemeines Prinzip verstanden, so daß der MeDschen(rechts- )schutz 
und Tier(rechts-)schutz nur gradueU verschiedene Absrufungen des allgemeinen 
Lebensschuczes darsteUen. Im Sinne der von Meyer-Abich enrwickelten acht Stufen 
von Rücksichtnahmen in der Ethik" läßt sich diese Ethik als eine - nicht mehr 

59 Der TIerschutz wurde er;, durch Grundg.seu"'derung v. ,8. }. '97' (BGB!. U,07) Ln die konkume­
rtnde Ge~tzgebung.komp.~nz des Bundes ~ufg<:nommen. O:lr1n kann man elOe StärkW"lg d.:.< lie,­
<chu'zgcd211kcns sehen. 

60 VgL die Begründung zum En<Wllrl in ßT·Drucks. VU'559. 
6, Deutscher RClch<an2clgC-r Nr. IS, v . I. n. '9)3. 
6. Vgl. W. von und zur Mühlen, Dtr 5<hulZ des li.= im gelfenden dcutschen Recht un'.r SCrUcks,cha-

gung ,.,ner geschlchdichen EnfWlcklung, Diss. Köln '9 J 8. ~ f( . ; J. Sregenur. Th,er-Ethik (1894), ») . 
6} Duu l. Koeter, Vom Recht des liereJ_ MuneheneT UOlversltiureden, Neue Folge }9 ('966),7 . 
64 Vgl. G . Müller, D .. licr,m Verw>ltung"ech,. DiSJ. Wün-.burg (1975), 1 SI(. 
65 Vgl. lorI. (FN. 58), Rückb~ck Rz . .j... 

66 Vgl. dnu Th.-H. JUChCOl. Die Encwlcklung des lier:schuczes von der Mitte des 18. Jahrhundens bts zum 
~ichs.trogeseC2buch von 187', DiS<. ße,~n (194'),)1 L 

67 K.·M. Meycr-Ab;ch (fN. 9). 1). 
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anthropozentrisch ausgerichtete - Rücksichtnahme :auf alles Lcbendiße (SUJfe 7) 
:auffassen. 
Der ethische Tierschutz im Grundgesetz und Tierschutzgesetz von 197~ ist demge­
genüber weit niedriger einzustufen. Er folge nichr erw:t der eben skizzierten 
Tr.lditionslinie eines generellen Lebensschurzes. sondern setzt lediglich den a.lIge­
meinen Gedanken des Respekrs vor der Krearur fort. der zum festen Bestand der 
Rechtsgeschichte gerechnet werden muß. Eine Durchbrechung des anthropozentri­
schen Prinzips könnte nur behaupten. wer Anthropozentrik mit nackter ökonomi­
scher Ausbeutung gleichsetzt. Der Natuf- und lierschutzrechtler Lorz und -
insoweit ihm nachfolgend - Meyer-Abich reduzieren den anthropozentrischen 
lierschutz auf eine rein egoistische Motivation, die das TIer als wirtschaftliches 
Produkt und Produktionsmittel (ökonomischer Tierschutz) und aus Empfindsam­
keit des Menschen vor dem Anblick mißhandelter Tiere (ästhetischer TIerschutz) 
schützt und allenfalls noch kulrurelle Interessen in bezug auf das Tier hegt (kulru­
reUer TIerschurz).68 Vor diesem Himergrond zeichnere den ethischen lierschutz 
schon aus, daß er im Tier auch ein Mitgesehöpf erkennt, .dessen Achtung und 
Wertschätzung für den durch seinen Geist überlegenen Menschen ein moralisches 
PosruJat darstelle Eben dies ist der Kern jeder echten Tierliebe ~." 
Daß der/die Deutsche sich wohl von niemandem auf der Welt von solcher .. lier­
liebe« übertreffen läßt, schließt nun aber keineswegs seine/ihre konstant amhropo­
zentTische Haltung aus. Um den anthropozentrischen Charakter des ethjschen 
Tierscrrutzes zu belegen, bedarf es nicht ersc des Hinweises auf Sch.1ferhund­
Mythos. TIerversuche und Masseotierhaltung. Die Anthropozentrik wlrd schon 
juristisch darin deutüch, daß im Tierschuugesetz nach Geist und Buchstaben die 
Verfügbarkeit des lieres durch den Mensch stets vorausgesetzt ist und nur die 
Modalitäten der Haltung, der Törung, der Versuche und des HaDdels einer Rege­
lung unterliegen. Der Verzicht auf jede Rechtssubjektivität des Tieres macht es 
möglich, den Scbutzbereich je nach ökonomischen NorwendigkeireD oder rechtse­
thischen Einsichten beliebig einzuschränken oder auszudehnen, wobei die rechtli­
che Anbindung des TIeres an den bürgerlichen Eigentumsbegriff gewissermaßen das 
Fundament bildet. Das Bedürfnis nach Eigentum hat zur Eigenrumsfähigkeit des 
lieres geführt und damit zu seiner Sacheigenschait. Als Sache wird es aber nicht nur 
im Zivil-, Straf- und Polizeirecht behandelt. sondern ebenso in den Umwelrgeset­
zen. Wenn es im ethischen Tierschuluecbt Dzugleich« als Lebewesen geschützt 
wird70, so mag dies ethische Bedeurung haben, rechtsetrrisch oder gar juristisch folgt 
daraus nichts.1' Als bloßes Rechtsobjekt bleibt das lier - wie früher der Sklave oder 
die Frau - auf einzelne verfügungsbeschränkende Schurznormen angewiesen . 

J. Zur Funktion und den Grenzen der Rechwubjekmmäl 

Nun gibt es schon seit Beginn der juristischen Verdinglichung des lieres die 
Forderung nach einer Anerkennung eigener Rechtssubjektivicär. 71 Die ablehnende 
AnrwOrt darauf wurde durchweg mie der Wesensverscbiedenheit zwischen Mensch 
und Tier begründet.' l Unter dem heutigen Postula.r des ethischen lierschutzes fällt 

68 Lon; (fN . S 8), Einhihrung Rz. t7-Z0. 
6? Lon; (fN. S 8), EirJlihrung Rz. 11. 

70 Lon; (FN. 58), EinlUhrung Rz. 180. 
71 Duu au.sfiihr~ch« der zweit. Teil (Heh 1/86). 
7' VgJ. erwa J. arcgmur (fN. 61); H. S:J,. Di~ Rechle der Tie", ('907); Elster, Gebuh" e,nem Ti« 

RechtspersOnIicl!ke,,?, Deutsche JU.«I2 '9J6, IJO 11. ; 2'.1( llreren Diskll'Slon i.rnee Mau .. r, Gibt es ein 
Reche der Tien:? Du Rech, der Tiere ('960), ,,((.; G. MliUcr (FN. 61). 1 H. 

7) Vg). G. MüUcr (FN. 6-1). 5 m. w. N. 
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die Antwort etwas vorsichtiger aus: Zwar sei das TIer nun »nicht irgendwie zur 
RechtSpersönlichkeit erboben~7" aber doch ,.auf der Schwelle zwischen dem auf 
den Menschen bezogenen Schutz der Gefühlswerte und einem verabsolutierten 
Schutz der Kreatur als solcher«/J Kernsrück des ethischen Tierschutzes bleibt aber 
nach wie vor, daß ),alle Bestimmungen des Tierschutzgeseu.es von dem Gedanken 
geleitet sind, das Mitgefühl, einen der höchsten sittlichen Werte des Menschen, zu 
wecken und zu fÖrdem".16 

Auffallend ist, daß die Frage der RechtSsubjektivität des Tieres bisher noch nicht 
unter dem Eindruck der ökologischen Krise und des Defizits im Umweltrecht 
diskutiert worden ist. Das Argument der Weseesverschiedenheit verliert nämlich 
viel von seiner Überzeugungskraft, wenn man die Abhängigkeit des menschlichen 
GesundheitS- und Lebensschurzes vom geltenden Umweltrechcssystem näher be­
trachtet. 
Die grundrechclich umfassend garantierte RechlSSubjektivicit gibt dem Menschen 
keineswegs das einklagbare Recht auf Erhaltung seiner naTÜrlichen Lebensgrundla­
gen, sondern nur ein genau umgrenztes Teilrecht davon. Denn das IndividualrechtS­
schutzsystem (Art. 19 Abs. 4 GG, § 42 Abs. 2. VwGO) blendet den Gesamtzusam­
menhang von Umwehbelastungen und menschlichem Gesundheitsschutz aus, in­
dem es die Durchsetzungsmöglichkeit gesundheiclicher Interessen auf bestimmte 
einzelgesetzlich vorgezeichnete Fälle beschränkt (Schutznonntheorie). Durchsetz­
bar ist danach nicht die HerabsetZung von Umwelrbeeinträchtigungen entsprechend 
dem Stand der Wissenschaft (bzw. Technik), sondern die Einhaltung einiger drin­
schützender Normen, die ihrerseirs vor Risiken nur innerhalb einer definierten 
Grenze (Gefahrenabwehr) schürzt. Der eigentliche Problembereich des Umwelt­
schuu.es - die Risikovorsorge angesichtS relativer Unkenntnis - iSt in Vorschriften 
geregelt, auf deren Beachtung kein individuelier Anspruch besteht.77 Und selbst für 
den engeren Bereich der Gefahrenabwehr kann sich der Mensch nlcne auf seine 
Grundrechte (besonders An.;l Abs. 1 GG) srutzen/ i sondern ist auf spezielle 
nachbarschützende Normen der einfachen Gesetze verwiesen. Nimmt man den 
weiteree Umstand hinzu, daß es für wesentliche TeiJe des Umweltrechts überhaupt 
keinen (Verwalrungs-)Rechtsschutz betroffener Menschen gibt,79 so zeigt sich ins­
gesamt, daß die grundrechcliche RechtSsubjekcivität dem einzelnen Menschen wenig 
darin hilft, seine Interessen an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
durchzusetzen. 10 

Träger eines RechtS auf Gesundheit und Leben zu sein, bedeutet also keine 

74 Lon (FN. 58), E.iofuhrung R... 18r. 
75 Lon (FN. 58), Einführung Rz. 1821m Arucl!luß Ul Maurerl Schröder. Deuuches Strafrecht. Besonder<r 

Teil. S. Au(). (1969), }89. 
76 Amtl. B~ründung zum Entwurf, BT-Drudes. Vlh51l. 
n Der lmnuS5lonS>chuluechdiche VorsorgegTUDd.Utz (§ 5 Nr. 2 BlmSchG) bq;ründec nach 5tUldige, 

RechLSprechung keUlen Onttsehutz, cberuowenlg da.< uomrechtliche S'fahJ~nrrunillllcrung1gcbOl. Im 
BereIch umwcrtrelc",ntcr PI~ungcn komm, die Anfechrung von PIUlfesul<lIungsb<<chli.isscn In Be· 
rr.cht: nlch d<r Rec.htsprechung des BV ... wG beSleh, ,b.r kein Arupruch auf obiek<l" rechtm2ßige 
Behandlung des ror Umwelrvorsorge maßg.blichen Ab .... gungsg.bo<$ (BVerwGE ~8, !6. 66; 6,. '9!. 
locH. ; dazu Sccmberg. UPR 84, HO, J561.). 

78 Vgl. etw. BVcrwG, Urteil v. JO. 9. 8) - 4 C 74.78 -, UPR 8{, 117, <18. 
79 So lJ1l N .1tur<chutzrech', Toer«:nu[Z- und rnmzenschulzrecht, Chcmilulienrechl, Encl1:le=ht SOWie 

Gcw~=hutzrecht und Abfallb"."'gungsr.chr mn Awnahme der Planie'ISttUungsveri2hrcn. 
80 Zum rc:milmven Char.Ur.ter der R«hLSschuczg~>hrunß im Umwdu;chutz vg!. G. Win,er. NJW 79. 

J9J; R. Geulen, KI So, 1]0 Ir.; K. BoueJrDwn. KJ So, J89 ff-; d ..... KJ 8 I, ~02 ff.; Chr. Sen,ng. B,:o'. VBI. 
8,. '7~; ders. Bar. VBL 82,418 . Ganz ""d .... die hM Iß Rechuprechung und utcr:>tur, die Ul der stellg.n 
Zun<>hmc vOn Umweltp,ou,sen - me'" Großverf<1hron - eIne Üb~rl:L<rung der Genen" <Ich, uod 
insofem die Garwue eine, .ffeknven Red!<$schulzes bedroh. SIeht; so zul .. z. M. KJocpfer, Rech,,· 
schu.z Im Umweluchuc:z. In' Ookumenuuon zur S. wlS""nsch.ftliehen F,cluagung der Gesellschaft rur 
UmweIrreehe c. V. Berl;n 1984 (198\). )0 H. 
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juristische Überlebensgarantie. Genausowenig ware ein emsprechendes Recht der 
Tiere (und Pflanzen) als ein unbedingtes Lehensrecht zu verstehen, sondem zu­
nächst nur als Anerkennung einer eigenen Wurde (entsprechend der Men­
schenwürde), die den Menschen dazu zwingt. mögliche Eingriffe umfassender zu 
legitimieren als dies bisher der Fall ist. 
Oie Affinität zwischen Mensch und uer in bezug auf die Erhaltung der gemeinsa­
men Lebensgrundlagen bestehe nicht nur auf juristischer Ebene, sondern mehr noch 
in einem allgemeinen umweltpolitischen Sinne. Der Anspruch der Umweltpolitik, 
die natürüchen Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen, verlangt zunehmend 
die Entwicklung ökologischer Gesamtkonzepte. welche die Umweltmedien (Luft, 
Wasser, Boden) und biotischen Umwe!tgüter (Menschen, Tiere. Pflanzen) nicht 
isoliert, sondern umcr Einschluß ihrer wechselseitigen Beziehungen behandelt. Die 
Umweltproblematik liegt somit auch quer zur Einteilung der politischen Ressorts 
und zu den Fächergrenzen der Wissenschaft. Ohne interdisziplinäres Vorgehen und 
die Fähigkeit, in komplexeren Zusammenhängen zu denken, läßt sich das Umwelt­
problem nicht erfassen, geschweige denn lösen!l. Bei solchen Interdependenzen 
kann ein Teilbereich der Umwelt - Industrie oder Wald oder Erholungsinteressen 
des Menschen - niemals losgelöst vom GesamlZusammenhang geplant werden. Im 
Prinzip kommt deshalb auch den konkreten Lebensbedingungen der Tiere eine 
allgemein umweltpolitische Dimension zu. Bcim Tierschurz geht es also nicht aUein 
um den Schutz der Narur und Krearur," sondem zugleich um den Schutz der 
Umwelt. Das Interesse des Menschen am Tierschutz ist daher zu eng gefaßt, wenn 
es lediglich ökonomische, ästheusehe oder allgemein ethische Interessen umfaßt und 
nicht auch ökologische Bedingungen einschließt. Aus ökologischer Sicht wäre zu 
fordern, daß die seit J ahnausenden bestehende Schicksalsverbundenbeit zwischen 
Mensch und Tier als eine Schicksalsparmerschaft begriffen wird. Auch dies spricht 
also dafür, das Gemeinsame gegenüber dem Trennenden stärker zu betonen. SI 

Oie Frage nach der Anerkennung einer eigenen Recht5Subje.kcivität des 1ieres soll in 
Teil 2 dieses Beitrags vertieft werden. Hjer kommt es nur auf den Hinweis an, daß 
die Frage noch zwingender gestellt werden kann, wenn man sie aus umwe1trechtli­
eber und ökologischer Sicht stellt. 
Deutlich geworden ist damit aber auch, wie sehr das geltende Tierschutzrecht bisher 
aus sich selbst heraus i{l(erpretiert wurde. Die »Echisierung« des Tierschutzes 
signalisiert noch keine Durchbrechung der Anthropozentrik, sondern in gewisser 
Weise sogar deren Verstärkung, weil sie zur Bemänrelung des Grundwiderspruchs 
zwischeo dem Menschen als Rechtssubjekt und dem Tier als reinem Objekt dienen 
kann. Die Schnittstelle zwischen anthropozentrischem und nicht-anthropoz.entri­
schem Tierschutz verläufe keineswegs ZWIschen den ökonomischen und eehischen 
Interessen, dies schon deswegen nicht, weil die Ethik der Tierliebe als Verantwor­
tungseduk verstanden wird, die dem christlich-abendländischen Werrsyseem ange­
hört. Die anthropozentrische Wenorientierung würde erst dann verlassen, wenn 

8, Zur No<wcodigkCl' eoner tn.erdi<uplin:ir lngdegten Um",eJ""'S5clUch.Jt "eh. J:i.rucxe.lSimonlSlWelg­
nunn (FN. 10) mit ,6 Einz.elbe"ragen sOOl'e }oS H.; '1111 Norwendit:kel1elner neuen Umweltpolitik .iche 
K.-M. Mcyer-Ab,ch (FN. 9). 

h Das Tiuschu.zrcclll w .. d rechl •• y .. cm.useh ttn :.Jlgemcmen dun Nuu",hul2.r«ht zugeordnet, vgl. 
Lorz (FN. ss). Vorbem. zum BN.t.SchG Anm. 5; enupr«ncnd iSlLO ..uen vorli~nden Do.rSldlungen 
zum Umwe!tr.ch. d .. Tierscnulzrecht cnIWed.,. ganz ausgekJ:unmen oder nur eInbezogen, soweit 
I'r~gen dL'S Naturschuues er6ne" werden. 

S) Un •• mulZung crfihrt diese Sicht noch .us der Gen-Foßehung, die die evolulJorube.lingocn Grenu:n 
7.wlScnen Mensch und Tier Im VergleIch zu Darwons Eyolutlon •• neone noch wener YC!"\IV;"h, hlt. und 
aus elcr Gen-Trchnolog,e. dlt die n~,ürljchen B~meren 1-....,schen den Organum.n bereits e,ngen .. en 
h>t . 

JJ9 
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)60 dem Tier ein rechtlich faßbarer Eigenwert zugemessen wird, der nicht zur Disposi­
tion des MenscbeD steht. Es macht auch praktisch einen fundamentalen Unter­
schied, ob Tierversuche, Nutztierhaltung und tierische Produktion als vorgeserzli­
che Prämisse gedacht werden oder ob ihre grundsäuliche Berechtigung durch ein 
spezielles Gesetz festgestellt werden muß. Im ersten Fall können nur noch humane 
und quantiütsmäßig begrenzte Formen der Tiernutzung ins Gesetz geschrieben 
werden, während im zweiten Fall eiDe echte Interessenabwägung staTtzufinden 
hätte, die den LegitimatioDszwang bei Tierversuchen, Eier- und Geflügelfabriken. 
Fleischproduktionsanlagen und Massenschlachrung jedenfalls sehr verstärken 
würde. 
In der jüngsten Diskussion um die Novellierung des Tierschutzgeserzes i

• ist diese 
Funkrion des Tierschutzes leider nur oberflächlich zur Sprache gekommen. Dem 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung hat die Opposition zwar dessen eindeutige 
Paneinahme zugunsten der Forschung und Wirtschaft vorgehalten und einen 
grundsätzlichen Verzicht auf Tierversuche verbunden mit Vorschlägen zur ange­
rechten Tierhalrung gegenübergestellt. i ! Die Rechcsscellung des Tieres und der 
Ste!!enwert des Tierschutzrechts im Gesamcsystem des umweltbezngenen Rechts ist 
aber überhaupc nicht zur Sprache gekommen. 16 Bedauernswert daran ist nic.ht nur 
die vertane Chance einer Problematisierung des Eigenwertes der Tiere, sondern 
grundsätzlicher das darin sichtbar werdende FeWen eines umfassenden umwe!rpo!i­
nschen Konzepts. Die Berührungspunkte zwischen Waldsterben, Tierversuchen. 
Bodenverseuchung, Chemikaliengebrauch und Umwelterkrankungen liegen näm­
lich nicht nur in der ökologischen Krise als Folgen eines schrankenlosen Wirt­
schaftswachstums. Die Ursachen stecken tiefer. Zu den Ursachen gehört die westli­
che Vorstellung von einem Dualismus zwischen Mensch und Natur und speziell das 
seit Descarres vorherrschende Wissenschaftsverstandnis, das den Menschen als 
einen von der Narur losgelösten Beobachtenden und Handelnden begreift. Dies hat 
zu dem antbropozentrischen Weltbild geführt, das sich die Umwelt immer nur als 
Objekt der Betrachtung und Einflußnalune vorstellen kann. Erst mit dem ökologi­
schen Umdenken wird die allmähliche Aufgabe dieser Anchropozentrik ermöglicht. 
Für Umwe!tpolitik und Umweltrecht kommt es darauf an, die Objekcscellung der 
Umwelt zu relativieren und Instrumente zu entwickeln, die das Gegensat2paar 
Menscb=Subjekt-Umweh=Objekt in ein dialektiscbes Mensch-Umwelt-Verbältnis 
umwandeln. 
Im geltenden Recht ist die Polarität noch völlig ungebrocben. Es macht jedenfalls 
wenig Sinn, Aufweichuogen der Anthropozentrik dort hineinzuinterpretieren, wo 
ausschließlich die Ressourcenimeressen der heute lebenden Menschen und besten­
falls der nächsten Generationen regieren. Auch die vom ökonomischen Nutzungs­
interesse vermeintlich weniger betroffenen Bereiche des Natur- und Tierscbutzes 
stehen uoter dem DLktat anthropozentrisch-egoistischer Bewertung. 
Wenn das Versagen der Umweltpolicik durcb kosmetische Verbesserungen wie 
Katalysator. Tempolimit und dergleichen nicht weiter verschlimmert werden soll, 
sind grundsätzliche Neuorientierungen nötig. Das Recht als solches könnte hierbei 

ß.j Encwurf der BWldesregierunK 4ur Neui .... Wlf. des Tier-.c.buI2ge>e= vOm '0.4 . 8! (BT-Drucks. '01 
J 1 S8); Gcgenencwürfe der SPD (luld Hessen) vom z8. 10. S J (BR.-Drucks. 1 !o/S J) und der GRÜNEN 
vom 7. 1 L 8J (BT-Drucks. \0/171). 

8! Vr). duu die BundC$ ... ~debme vom '1. !. 81 (ßT-Protokolle (ohJ7, IC>118 ff.); (emc-r D ... Pulament 
Nr. ~l v. S. 6. (985. S. 1-). 

86 In SClnem Redeb .. tlag sprach der GRÜNEN-Abgeordnete H. Wemer vom .lebensrechl de, liere-. 
~.ß jedoch olfen, wdchc rechtlich"" Implihuonen cbr,n stecken. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-4-345 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:42:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1985-4-345


sicher keine ausschlaggebende Rolle spielen, vielleicht aber einen eigenständigen 
Beitrag zur ökologischen Wende leisten . Juristisch steht zur Diskussion. ob es 
Rechte nicht nur für Menschen gibt. sondern daneben auch für die Nacur.S7 

S7 Den Begrilf .N"ur. verwende ICh h,er zur Abgrenzung vom Begnlf .Umwelt. (der die Minelpunk.­
stellung d •• Menschen ,·errl.) In der Bedeu.ung des genm«n Lcbcn'f'umes. on dem .. eh der Men!Ch 
befind .. ; K.-M. Mey"r-Ab"h (FN. 9), S. '9 f.. spnch. gleichbedeutend von .n,rurlicher Mitwelt • . G. 
AI,ne, (Umwelt-Mirwelt-Nachwelt. UmweheuHk .1> Vorausse1tung Indivldudlen und gc.dbcluhli­
cl!en H~ddns. ,n: Jämcke/SimomslWeigro:rnn (FN. lO). S. l79) "<rwende, den Begrüf .Mitwtl,. Im 
gleIchen Sinne. Einc umfassende Definluon du Umw.!, ""hand rrcntsvergletehrnder UnlOßuchungen 
w"d entwlckel'ln: M. Kloepler/K. ßmse!m.lJ1(J. Zcnlnlbcgriffe des Umwe/rchemihlienrech'-l. Rechts­
vergJ ... :hende Analystn und Vorschl:ig. zur ,n«mouon>.!cn H,nnonrslerung (198s). '49 H. 

::~::~~~;~~~~~~:=:~I_~ 
ich schnell zum eigenen Wintergarten. 

Denn das BHW hat als erste 
Bausparkasse die Teilbausparsumme :;;I~~;;~~1itil:i 
eingeführt. 

Damit habe ich die Möglichkeit, 
schnell meinen Traum vom eigenen 
Wintergarten zu verwirklichen, unser 
Bad zu modernisieren, ' neue Fenster . 
und Türen einzubauen oder das Dach 
auszubauen. Also, BHW DISPO 2000 
ist eine phantastische Sache. Worauf 
noch warten? 

Sp-rechen Sie 
doch auch einmal 
mit Ihrem BHW .. 
Berater. 

BHW 
Bousp,rkasse 

für den öff.ndich~n Di<1U. 
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